
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversor-
gung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus 
dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - Gas-
GVV) 

"Gasgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 
2391, 2396), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 14. Juni 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 192) geändert worden ist" 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen 
Gasversorgungsunternehmen Haushaltskunden in Niederdruck im Rah-
men der Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Gas zu beliefern haben. Die Best-
immungen dieser Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungs-
vertrages zwischen Grundversorgern und Haushaltskunden. Diese Ver-
ordnung regelt zugleich die Bedingungen für die Ersatzversorgung nach 
§ 38 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach 
dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese 
nicht vor dem 8. November 2006 beendet worden sind. 

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und 
im Rahmen der Ersatzversorgung der Letztverbraucher. 

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversor-
gungsunternehmen, das nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung mit Gas durchführt. 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen wer-
den. Ist er auf andere Weise zustande gekommen, so hat der Grund-
versorger den Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich in Textform 
zu bestätigen. 

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Gas 
aus dem Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen 
wird, über das der Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so 
ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von Gas 
unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, 
wenn die Belieferung des Kunden durch ein Gasversorgungsunterneh-
men endet und der Kunde kein anschließendes Lieferverhältnis mit ei-
nem anderen Gasversorgungsunternehmen begründet hat. 

(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Vertrages 
muss alle für einen Vertragsschluss notwendigen Angaben enthalten, 
insbesondere auch: 

1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Registernummer 
oder Familienname und Vorname sowie Adresse und Kundennum-
mer), 

2. Angaben über die belieferte Verbrauchsstelle einschließlich der zur 
Bezeichnung der Entnahmestelle verwendeten Identifikationsnum-
mer, 

3. Angaben über Gasart, Brennwert, Druck, 

4. Angaben über unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas 
zur Kilowattstunde Strom, soweit der Gasverbrauch nach Kilowatt-
stunden abgerechnet wird, 

5. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernum-
mer und Adresse), 

6. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversor-
gung durchgeführt wird (Firma, Registergericht, Registernummer und 
Adresse) und 

7. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes, wobei folgende Belastungen, soweit diese 
Kalkulationsbestandteil der geltenden Allgemeinen Preise sind, ge-
sondert auszuweisen sind: 

a) die Energiesteuer nach § 2 des Energiesteuergesetzes vom 15. 
Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007) in der jeweils gel-
tenden Fassung, 

b) die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 
der Konzessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 1992 (BGBl. I 
S. 12, 407), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung 
vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) geändert worden ist, 

c) bis zum 31. Dezember 2025 die Kosten in Cent je Kilowattstunde 
für den Erwerb von Emissionszertifikaten nach dem Brennstof-
femissionshandelsgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 
2728) in der jeweils geltenden Fassung. 

Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 nicht 
vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, sie dem Grundversorger auf Anfor-
derung mitzuteilen. Der Grundversorger hat die Belastungen nach Satz 
1 Nummer 7 und deren Saldo in ihrer jeweiligen Höhe mit der Veröffent-
lichung der Allgemeinen Preise nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Zusätz-
lich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung hinzuweisen auf  

1. die Allgemeinen Bedingungen der Grundversorgung und auf diese 
ergänzende Bedingungen, 

2. den Zeitraum der Abrechnungen, 

3. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versorgungsstörun-
gen gegen den Netzbetreiber nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu 
machen, 

4. Informationen über die Rechte der Kunden im Hinblick auf Verbrau-
cherbeschwerden und Streitbeilegungsverfahren, die ihnen im Streit-
fall zur Verfügung stehen, einschließlich der für Verbraucherbe-
schwerden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes eingerichteten Schlichtungsstelle mit deren Anschrift und 
Webseite, und Informationen über die Verpflichtung des Grundver-
sorgers zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren, 

5. die Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für 
den Bereich Elektrizität und Gas sowie 

6. das Muster der Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers nach 
§ 19 Absatz 5. 

Die Hinweise nach Satz 4 Nummer 4 und 5 sowie das Muster der Ab-
wendungsvereinbarung des Grundversorgers nach § 19 Absatz 5 hat 
der Grundversorger auch auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. § 
41 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes bleibt unberührt. 

(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig 
vor Vertragsschluss und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der 
Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen 
Kunden die allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. 
Satz 1 gilt entsprechend für die ergänzenden Bedingungen; diese hat 
der Grundversorger öffentlich bekannt zu geben und auf seiner Internet-
seite zu veröffentlichen. 

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon 
abhängig gemacht werden, dass Zahlungsrückstände eines vorherigen 
Anschlussnutzers beglichen werden. 

§ 3 Ersatzversorgung 

(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes 
gelten die § 2 Absatz 3 Satz 3, die §§ 4, 5 Absatz 1, die §§ 5a bis 8, 10 
bis 19 und 22 sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 
38 Absatz 4 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Absatz 3 ent-
sprechend; § 11 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Grundversor-
ger den Energieverbrauch auf Grund einer rechnerischen Abgrenzung 
schätzen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung stellen darf. 

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnis-
nahme den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Ersatzversor-
gung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass 
spätestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des 
Gasbezugs der Abschluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden 
erforderlich ist; auf § 2 Absatz 2 ist hinzuweisen. 

Teil 2 
Versorgung 

§ 4 Bedarfsdeckung 

Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflich-
tet, seinen gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf aus den Gasliefe-
rungen des Grundversorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfs-
deckung durch Eigenanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequel-
len. 

§ 5 Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen Preise und 
ergänzenden Bedingungen 

(1) Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein soll, 
ergibt sich aus der Gasart des jeweiligen Gasversorgungsnetzes der 
allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die der Kunde Gas 
entnimmt, angeschlossen ist. Der Brennwert mit der sich aus den Er-
zeugungs- oder Bezugsverhältnissen ergebenden Schwankungsbreite 
sowie der für die Belieferung des Kunden maßgebende Ruhedruck des 
Gases ergeben sich aus den ergänzenden Bestimmungen des Netzbe-
treibers zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen der Anlage, 
über die der Kunde Gas entnimmt. 

(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedin-
gungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher 
Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beab-
sichtigten Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpflichtet, 
zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Be-
kanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden und 
die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen; hierbei hat 
er den Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen der Änderung so-
wie den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach Absatz 3 und die An-
gaben nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 in übersichtlicher Form an-
zugeben. 

(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder ergänzenden 
Bedingungen hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen zu kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise und der er-
gänzenden Bedingungen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht 



wirksam, der bei einer Kündigung des Vertrages mit dem Grundversor-
ger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechen-
den Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündi-
gung nachweist. 

§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen staatlich ge-
setzter Belastungen 

(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
7, die in die Kalkulation des Allgemeinen Preises eingeflossen sind, ist 
der Grundversorger unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Best-
immungen berechtigt, die Allgemeinen Preise jederzeit neu zu ermitteln 
und dabei die Änderung in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu 
lassen. Sinkt der Saldo der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 7, ist der Grundversorger abweichend von Satz 1 verpflichtet, 
die Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln und dabei den ge-
sunkenen Saldo in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. 

(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulation und die 
Rechte und Verpflichtungen in Bezug auf Änderungen der Allgemeinen 
Preise sowie die Pflichten des Grundversorgers nach § 5 Absatz 2 und 
die Rechte des Kunden nach § 5 Absatz 3 bleiben unberührt. 

§ 6 Umfang der Grundversorgung 

(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für 
die Durchführung der Grundversorgung erforderlichen Verträge mit 
Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen 
zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen 
Nutzung der Kunde nach der Niederdruckanschlussverordnung berech-
tigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen Gas 
zur Verfügung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen der Grundversor-
gung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert. 

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden im 
Rahmen des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und 
für die Dauer des Grundversorgungsvertrages im vertraglich vorgese-
henen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfü-
gung zu stellen. Dies gilt nicht, 

1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitli-
che Beschränkungen vorsehen, 

2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die An-
schlussnutzung nach § 17 der Niederdruckanschlussverordnung oder 
§ 24 Absatz 1, 2 und 5 der Niederdruckanschlussverordnung unter-
brochen hat oder 

3. soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder der ver-
tragsgemäßen Lieferung von Gas durch höhere Gewalt oder sonstige 
Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gas-
versorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbe-
triebs handelt, der Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 
1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnah-
men des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist 
verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der 
Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder 
von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgerä-
ten; Mitteilungspflichten 

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwen-
dung zusätzlicher Gasgeräte sind dem Grundversorger mitzuteilen, so-
weit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere Ein-
zelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Grundversorger in er-
gänzenden Bedingungen regeln. 

Teil 3 
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers 

§ 8 Messeinrichtungen 

(1) Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Messeinrich-
tungen nach den Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes festge-
stellt. 

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden je-
derzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbe-
hörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Ab-
satz 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Stellt der Kunde 
den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen 
zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prü-
fung nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abwei-
chung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem 
Kunden. Der Grundversorger darf die Prüfung nicht von einer Vorleis-
tung oder Sicherheitsleistung abhängig machen, wenn der Kunde Um-
stände darlegt, die Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion der Mes-
seinrichtung begründen. 

§ 9 Zutrittsrecht 

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Aus-
weis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbe-
treibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grundstück 
und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preisli-
cher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen 
nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung 
an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen 
Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungs-
termin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 

§ 10 Vertragsstrafe 

(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der 
Grundversorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, eine Vertrags-
strafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, 
längstens aber für sechs Monate, auf der Grundlage einer täglichen 
Nutzung der unbefugt verwendeten Geräte von bis zu zehn Stunden 
nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen. 

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde 
vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preis-
bildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt 
das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung seiner Ver-
pflichtung nach dem für ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu 
zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs 
Monaten verlangt werden. 

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mittei-
lungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entspre-
chender Anwendung der Absätze 1 und 2 über einen geschätzten Zeit-
raum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 

Teil 4 
Abrechnung der Energielieferung 

§ 11 Verbrauchsermittlung 

(1) Für die Ermittlung des Verbrauchs für Zwecke der Abrechnung ist 
§ 40a des Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden. 

(2) Der Grundversorger kann den Verbrauch nach Absatz 1 auch ermit-
teln, wenn dies 

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Absatz 1, 

2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 

3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer 
Überprüfung der Ablesung erfolgt. 

(3) (weggefallen) 

§ 12 Abrechnung 

(1) Der Gasverbrauch wird nach Maßgabe des § 40b Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes abgerechnet. 

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchs-
abhängigen Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Ver-
brauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen 
sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden maßgeblichen Erfah-
rungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei 
Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabens-
ätze. 

(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Absatz 2 ist entsprechend Ab-
satz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs 
zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen geringeren als den von 
dem Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen. 

§ 13 Abschlagszahlungen 

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der 
Grundversorger für das nach der letzten Abrechnung verbrauchte Gas 
eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum 
der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abge-
rechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht 
möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnitt-
lichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. 

(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preis-
änderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz 
der Preisänderung entsprechend angepasst werden. 

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen 
verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu er-
statten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu ver-
rechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu viel 
gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten. 

 



§ 14 Vorauszahlungen 

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasverbrauch eines Ab-
rechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Um-
ständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber 
ausdrücklich und in verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind 
mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung 
sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben. 

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorherge-
henden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Ver-
brauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichti-
gen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und 
erhebt der Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er die Vo-
rauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Voraus-
zahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger 
beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige ver-
gleichbare Vorauszahlungssysteme einrichten. Die Anforderungen an 
Vorauszahlungssysteme nach § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Energie-
wirtschaftsgesetzes sind zu beachten. 

§ 15 Sicherheitsleistung 

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in 
der Lage, kann der Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit 
verlangen. 

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst. 

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsauf-
forderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsverhältnis nach, so kann der Grundversorger die Si-
cherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuwei-
sen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des 
Kunden. 

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Voraus-
zahlung mehr verlangt werden kann. 

§ 16 Rechnungen und Abschläge 

(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach ver-
ständlich sein. Für Rechnungen und Abschläge ist § 40 Absatz 1 bis 4 
des Energiewirtschaftsgesetzes maßgeblich. 

(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindes-
tens zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben. Für die anzugebenden 
Zahlungsweisen ist § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Energiewirtschafts-
gesetzes anzuwenden. 

§ 17 Zahlung, Verzug 

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger 
angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang 
der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen und Ab-
schlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem Grundversorger 
zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 

1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers be-
steht oder 

2. sofern 

a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 
Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch 
im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 

b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt 

und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funk-
tion des Messgeräts festgestellt ist. 

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er 
erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftrag-
ten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell ver-
gleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuwei-
sen. 

(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen auf-
gerechnet werden. 

§ 18 Berechnungsfehler 

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der 
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rech-
nungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grundversorger 
zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist 
die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Grundversorger den 

Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststel-
lung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des 
vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhält-
nisse sind angemessen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern 
auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrich-
tung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mit-
geteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen. 

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers 
vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswir-
kung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt wer-
den; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre be-
schränkt. 

Teil 5 
Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses 

§ 19 Unterbrechung der Versorgung 

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vor-
herige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, 
wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem Maße 
schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um 
den Gebrauch von Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen zu verhindern. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfül-
lung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger 
berechtigt, die Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unter-
brechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Ab-
satz 3 der Niederdruckanschlussverordnung mit der Unterbrechung der 
Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der 
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung ste-
hen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass 
er seinen Verpflichtungen nachkommt. Im Fall einer Androhung nach 
Satz 1 hat der Grundversorger den Kunden einfach verständlich zu in-
formieren, wie er dem Grundversorger das Vorliegen von Vorausset-
zungen nach Satz 5 in Textform mitteilen kann. Der Grundversorger hat 
dem Kunden die Kontaktadresse anzugeben, an die der Kunde die Mit-
teilung zu übermitteln hat. Die Verhältnismäßigkeit ist insbesondere 
dann nicht gewahrt, wenn infolge der Unterbrechung eine konkrete Ge-
fahr für Leib oder Leben der dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Der 
Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der 
Grundversorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung steht. Der Grundversorger hat den Kun-
den mit der Androhung der Unterbrechung über die Möglichkeit zu infor-
mieren, Gründe für eine Unverhältnismäßigkeit der Unterbrechung, ins-
besondere eine Gefahr für Leib und Leben, in Textform vorzutragen. 
Wegen Zahlungsverzuges darf der Grundversorger eine Unterbrechung 
unter den in den Sätzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen nur durch-
führen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen in 
Verzug ist mit Zahlungsverpflichtungen in Höhe des Doppelten der 
rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- 
oder Vorauszahlung oder, für den Fall, dass keine Abschlags- oder Vo-
rauszahlungen zu entrichten sind, mit mindestens einem Sechstel des 
voraussichtlichen Betrages der Jahresrechnung. Dabei muss der Zah-
lungsverzug des Kunden mindestens 100 Euro betragen. Bei der Be-
rechnung der Höhe des Betrages nach den Sätzen 6 und 7 bleiben die-
jenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der Kunde 
form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Fer-
ner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer 
Vereinbarung zwischen Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder 
die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen 
Preiserhöhung des Grundversorgers resultieren. 

(3) Der Grundversorger ist verpflichtet, den betroffenen Kunden mit der 
Androhung einer Unterbrechung der Grundversorgung wegen Zah-
lungsverzuges zugleich in Textform über Möglichkeiten zur Vermeidung 
der Unterbrechung zu informieren, die für den Kunden keine Mehrkos-
ten verursachen. Dazu können beispielsweise gehören 

1. örtliche Hilfsangebote zur Abwendung einer Versorgungsunterbre-
chung wegen Nichtzahlung, 

2. Vorauszahlungssysteme, 

3. Informationen zu Energieaudits und zu Energieberatungsdiensten 
und 

4. Hinweise auf staatliche Unterstützungsmöglichkeiten der sozialen 
Mindestsicherung und bei welcher Behörde diese beantragt werden 
können sowie auf eine anerkannte Schuldner- und Verbraucherbera-
tung. 

Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grundversorgers hinzuweisen, 
dem Kunden auf dessen Verlangen innerhalb einer Woche sowie unab-
hängig von einem solchen Verlangen des Kunden spätestens mit der 
Ankündigung der Unterbrechung eine Abwendungsvereinbarung nach 
Absatz 5 anzubieten und dem Kunden ein standardisiertes Antwortfor-
mular zu übersenden, mit dem der Kunde die Übersendung einer Ab-
wendungsvereinbarung anfordern kann. Die Informationen nach den 
Sätzen 1 bis 3 sind in einfacher und verständlicher Weise zu erläutern. 



(4) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kun-
den acht Werktage im Voraus durch briefliche Mitteilung anzukündigen. 
Zusätzlich soll die Ankündigung nach Möglichkeit auch auf elektroni-
schem Wege in Textform erfolgen. 

(5) Der betroffene Kunde ist nach Erhalt einer Androhung der Unterbre-
chung der Grundversorgung wegen Zahlungsverzugs berechtigt, von 
dem Grundversorger die Übermittlung des Angebots einer Abwen-
dungsvereinbarung zu verlangen. Der Grundversorger ist verpflichtet, 
dem betroffenen Kunden im Fall eines Verlangens nach Satz 1 inner-
halb einer Woche und unabhängig von einem solchen Verlangen des 
betroffenen Kunden spätestens mit der Ankündigung einer Unterbre-
chung der Grundversorgung nach Absatz 4 zugleich in Textform den 
Abschluss einer Abwendungsvereinbarung anzubieten. Das Angebot 
für die Abwendungsvereinbarung hat Folgendes zu beinhalten: 

1. eine Vereinbarung über zinsfreie monatliche Ratenzahlungen zur Til-
gung der nach Absatz 2 Satz 6 bis 8 ermittelten Zahlungsrückstände 
sowie 

2. eine Verpflichtung des Grundversorgers zur Weiterversorgung nach 
Maßgabe der allgemeinen und ergänzenden Bedingungen, soweit 
der Kunde seine laufenden Zahlungsverpflichtungen aus dem Grund-
versorgungsvertrag erfüllt, und 

3. allgemein verständliche Erläuterungen der Vorgaben für Abwen-
dungsvereinbarungen. 

Unabhängig vom gesetzlichen Widerrufsrecht des Kunden darf nicht 
ausgeschlossen werden, dass er innerhalb eines Monats nach Ab-
schluss der Abwendungsvereinbarung Einwände gegen die der Raten-
zahlung zugrunde liegenden Forderungen in Textform erheben kann. 
Die Ratenzahlungsvereinbarung nach Satz 3 Nummer 1 muss so ge-
staltet sein, dass der Kunde sich dazu verpflichtet, die Zahlungsrück-
stände in einem für den Grundversorger sowie für den Kunden wirt-
schaftlich zumutbaren Zeitraum vollständig auszugleichen. Als in der 
Regel zumutbar ist je nach Höhe der Zahlungsrückstände ein Zeitraum 
von sechs bis 18 Monaten anzusehen. Überschreiten die Zahlungsrück-
stände die Summe von 300 Euro, beträgt dieser Zeitraum mindestens 
zwölf bis 24 Monate. In die Bemessung der Zeiträume nach den Sätzen 
6 und 7 soll die Höhe der jeweiligen Zahlungsrückstände maßgeblich 
einfließen. Der Kunde kann in dem Zeitraum, den die Abwendungsver-
einbarung umfasst, von dem Grundversorger eine Aussetzung der Ver-
pflichtungen nach Satz 3 Nummer 1 hinsichtlich der monatlichen Raten-
zahlungsvereinbarung in Höhe von bis zu drei Monatsraten verlangen, 
solange er im Übrigen seine laufenden Zahlungsverpflichtungen aus 
dem Grundversorgungsvertrag erfüllt. Darüber hat der Haushaltskunde 
den Grundversorger vor Beginn des betroffenen Zeitraums in Textform 
zu informieren. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus der Ab-
wendungsvereinbarung nicht nach, ist der Grundversorger berechtigt, 
die Grundversorgung unter Beachtung des Absatzes 4 zu unterbre-
chen. Absatz 2 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(6) In einer Unterbrechungsandrohung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 
und in einer Ankündigung des Unterbrechungsbeginns nach Absatz 4 
ist klar und verständlich sowie in hervorgehobener Weise auf den 
Grund der Unterbrechung sowie darauf hinzuweisen, welche voraus-
sichtlichen Kosten dem Kunden infolge einer Unterbrechung nach Ab-
satz 2 Satz 1 und infolge einer nachfolgenden Wiederherstellung nach 
Absatz 7 in Rechnung gestellt werden können. 

(7) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wieder-
herstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfal-
len sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederher-
stellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell 
vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht über-
steigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu ge-
statten. Die in Rechnung gestellten Kosten dürfen, auch im Fall einer 
Pauschalisierung, die tatsächlich entstehenden Kosten nicht über-
schreiten. 

§ 20 Kündigung 

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen 
gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Grundversorger ist nur 
möglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 
Satz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht. 

(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger hat eine 
Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang unter Angabe des 
Vertragsendes in Textform zu bestätigen. 

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall ei-
ner Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels 
des Lieferanten, verlangen. 

 

 

 

§ 21 Fristlose Kündigung 

Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Absatz 1 berechtigt, das 
Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur 
Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei wieder-
holten Zuwiderhandlungen nach § 19 Absatz 2 ist der Grundversorger 
zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher an-
gedroht wurde, dabei ist § 19 Absatz 2 Satz 2 bis 5 entsprechend anzu-
wenden. 

Teil 6 
Schlussbestimmungen 

§ 22 Gerichtsstand 

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundver-
sorgungsvertrag ist der Ort der Gasabnahme durch den Kunden. 

§ 23 Übergangsregelung 

Die erstmalige Veröffentlichung des Musters der Abwendungsvereinba-
rung des Grundversorgers auf dessen Internetseite nach § 2 Absatz 3 
Satz 7 hat spätestens zum 1. Januar 2022 zu erfolgen. § 19 Absatz 5 
Satz 9 ist ab dem 20. Juni 2024 bis zum Ablauf des 30. April 2025 an-
zuwenden. 



Ergänzende Bedingungen 

der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen 
zur Grundversorgungsverordnung Strom (StromGVV) 

sowie zur Grundversorgungsverordnung Gas (GasGVV) 

 
gültig ab 1. Januar 2021 

 

1. Abrechnung (§ 12 StromGVV/GasGVV) 

1.1. Der Strom-/Gasverbrauch wird in der Regel einmal jährlich 

abgerechnet. Das Abrechnungsjahr umfasst etwa 12 Monate, 

entspricht aber nicht zwangsläufig dem Kalenderjahr. Die Abrech- 

nung erfolgt im rollierenden Verfahren. 

1.2. Der Kunde hat das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, 

vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf 

Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Grundversor- 

ger erfolgt. Hierfür berechnet der Grundversorger dem Kunden 

ein zusätzliches Entgelt. 

2. Abschlagszahlungen (§ 13 StromGVV/GasGVV) 

Auf den voraussichtlichen Betrag der Jahresendrechnung werden 

im laufenden Abrechnungsjahr zwischenzeitlich Abschlagszahlun- 

gen – jeweils für einen Zeitraum von einem Monat bis zu drei 

Monaten – berechnet. Verändert sich das Verbrauchsverhalten des 

Kunden wesentlich, so behält sich die AVU eine Anpassung der 

Abschlagsbeträge vor. 

3. Vorauszahlung und Vorkassensysteme (§ 14 

StromGVV/GasGVV) 

Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem 

Grundversorger nicht oder nicht rechtzeitig nach oder besteht 

Grund zu der Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflich- 

tungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen wird, ist der 

Grundversorger wahlweise berechtigt, Vorauszahlung der Ab- 

schlagsbeträge zu verlangen oder auf Kosten des Kunden bei 

diesem einen Bargeld-, Chipkartenzähler oder sonstige vergleich- 

bare Vorkassensysteme einzurichten. 

4. Zahlungsweise (§ 16 StromGVV/GasGVV) 

4.1. Fällige Rechnungsbeträge oder Abschlagszahlungen 

können wahlweise per Überweisung inkl. Bareinzahlung auf 

das Konto der AVU, Dauerauftrag oder durch Teilnahme am 

Lastschriftverfahren beglichen werden. 

4.2. Rechnungsbeträge und Abschläge sind so zu entrichten, dass 

für die AVU keine zusätzlichen Kosten entstehen. Maßgeblich für 

die rechtzeitige Einhaltung der Fälligkeitstermine ist der Eingang 

der Zahlung bei der AVU bzw. der Zeitpunkt der Gutschrift auf 

dem Konto der AVU. 

4.3. Der Kunde hat eventuell anfallende Bankkosten für Rücklast- 

schriften, etc. an die AVU zu erstatten. 

5. Zahlung und Verzug (§ 17 StromGVV/GasGVV) 

5.1. Rückständige Zahlungen werden nach Ablauf des von der 

AVU angegebenen Fälligkeitstermins schriftlich angemahnt. Die 

daraus resultierenden Kosten werden dem Kunden mit einer 

Pauschale von 2,50 €* berechnet. 

5.2. Entstehen der AVU durch die Beauftragung eines Rechtsan- 

walts oder Inkassodienstleisters als Verzugsschaden i. S. v. § 288 

BGB ersatzfähige Kosten, sind diese vom Kunden in der tatsäch- 

lich angefallenen Höhe zu ersetzen. 

6. Unterbrechung und Wiederaufnahme der Versorgung 

(§ 19 StromGVV/GasGVV) 

Die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 

sind vom Kunden nach tatsächlichem Aufwand zu tragen. Die 

Einstellung wird jedoch mindestens in pauschaler Höhe mit 

50,00 €* berechnet. Die Wiederaufnahme der Versorgung wird 

dem Kunden innerhalb der Servicezeiten mit mindestens 59,50 € 

(inklusive 19% Umsatzsteuer) bzw. außerhalb der Servicezeiten 

mit mindestens 84,49 € (inklusive 19% Umsatzsteuer) in Rechnung 

gestellt. 

Servicezeiten:  Mo. bis Do.: 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Fr.: 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

7. Inkrafttreten 

Diese Ergänzenden Bedingungen treten mit Wirkung zum 1. Januar 

2021 in Kraft. 

8. Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / Wider- 

spruchsrecht / Bonitätsprüfung 

Zur Erfüllung von Verträgen ist die AVU berechtigt, die erhobenen 

personenbezogenen Daten innerhalb von Datenverarbeitungsanla- 

gen zu speichern und zu verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt 

ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung des jeweiligen 

Vertrages auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. 

Verantwortliche Stelle i.S.d. Datenschutzgrundverordnung ist die 

AVU, An der Drehbank 18 in 58285 Gevelsberg, Tel. 02332 73-123. 

Hinweise zum Datenschutz gemäß DSGVO, die Ihrer Information 

im Rahmen der Erhebung von personenbezogenen Daten dienen, 

finden Sie unter www.avu.de/datenschutz. 

 
 
 
 

*Vorgenannte Beträge unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 

http://www.avu.de/datenschutz




Wichtige ergänzende Informationen 

 

Berechnung der Abschlagsbeträge  

Ihre Abschlagsbeträge errechnen wir nach unserer Verbrauchserwartung. Sie gelten vorläufig und können jederzeit nach Ihrem tatsächlichen Verbrauch neu 
berechnet werden. Teilen Sie uns einfach Ihren aktuellen Zählerstand mit.  

Jährliche Verbrauchsabrechnung 

Unsere Zähler lesen wir einmal im Jahr nach vorheriger Ankündigung ab. Zwei Wochen nach der Jahresablesung erhalten Sie in der Regel Ihre Rechnung. 
Die Abschlagsbeträge verrechnen wir mit dem Rechnungsbetrag Ihrer Endrechnung. Zu viel gezahlte Beträge erstatten oder verrechnen wir. Bei Preisände-

rungen grenzen wir die Zählerstände mit einem verlässlichen System zeitanteilig ab. Sie können Ihre Zähler auch selbst ablesen und uns die Zählerstände 

mitteilen. 

Verbrauchsschätzungen 

Gründe für eine Verbrauchsschätzung können fehlende Daten bei Selbstablesung, fehlende Zutrittsmöglichkeit zur Messeinrichtung, Verbrauchszuordnung 

wegen unterjähriger Preisänderung oder eine defekte Messeinrichtung sein. Die der Schätzung zugrunde gelegten Faktoren ergeben sich aus der Methode der 
Verbrauchsschätzung, die nach den einschlägigen technischen Regelwerken (z.B. Metering-Code VDE-AR-N 4400, DVGW-Norm G 685) erfolgt. 

Unterjährige Rechnungsstellung/Abrechnungsinformationen 

Kunden, deren Verbrauchswerte über ein intelligentes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes ausgelesen werden, stellt die AVU auf Wunsch 

eine monatliche Verbrauchsinformation, die auch die Kosten widerspiegelt, kostenfrei bereit. Kunden, die über eine moderne oder konventionelle Messein-
richtung verfügen und sich für eine elektronische Übermittlung der Abrechnungen entschieden haben, erhalten eine halbjährige Verbrauchsinformation in 

ihrem Online-Kundenportal.  

Auf Wunsch des Kunden wird der Stromverbrauch monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich abgerechnet (unterjährige Abrechnung). Hierüber ist mit der 
AVU nach Maßgabe eine gesonderte Vereinbarung abzuschließen. Die Kosten, die der AVU durch die Erstellung und Versendung der monatlichen, viertel-

jährlichen oder halbjährlich Rechnung entstehen, sind vom Kunden in Höhe von 8,00 € je Rechnung zu tragen. 

Versorgungsunterbrechung 

Im Falle einer drohenden Unterbrechung gemäß § 19 StromGVV/GasGVV werden wir Ihnen spätestens mit der Ankündigung den Abschluss einer Abwen-

dungsvereinbarung anzubieten. Ein Muster einer solchen Vereinbarung kann im Internet unter  

https://www.avu.de/ueber-uns/unternehmen/veroeffentlichungspflichten/Abwendungsvereinbarung%20AVU%202021.pdf eingesehen werden. 

Physikalisches 

Strom und Erdgas werden in Kilowattstunden (kWh), Wasser in Kubikmetern (m³) berechnet. Der Erdgasverbrauch wird über das Zählwerk eines geeichten 

Gaszählers in Kubikmeter (m³) gemessen. Er ist die Differenz der Zählerstände zwischen Beginn und Ende der Abrechnungsperiode. Um die Energiemenge 
ohne den Einfluss von Druck und Temperatur abrechnen zu können, wird der Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) umgerechnet. Dazu wird nach den Vorga-

ben des DVGW-Arbeits-blattes G 685 „Gasabrechnung“ der Verbrauch in m³ mit der Zustandszahl und dem Abrechnungsbrennwert multipliziert. Die Zu-

standszahl ist ein Faktor, der den Einfluss von Gasdruck und Gastemperatur auf den Energiegehalt des Gasvolumens korrigiert. Der Abrechnungsbrennwert 
bestimmt den Energiegehalt im Erdgas aufgrund der chemischen Zusammensetzung. 

Energieeffizienz 

Beratung und Informationen zum Thema Energieeffizienz gibt es bei uns ganz persönlich: In unseren sieben Treffpunkten und am Telefon unter 02332 73-
123. Auf unserer Internetseite www.avu.de haben wir umfangreiche Informationen für Sie zusammengestellt. Neben unseren Beratungsangeboten weisen wir 

Sie gerne auf die Internetseite www.bfee-online.de hin. Dort finden Sie eine von der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) öffentlich geführte Anbieter-

liste mit Anbietern von wirksamen Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesserung und Energieeinsparung sowie ihren Angeboten. Weitere Informationen und 
Kontaktadressen dazu erhalten Sie auch auf den Internetseiten der Verbraucherzentralen unter www.verbraucherzentrale.de und der Energieagenturen unter 

www.energieagenturen.de. 

Haftungsregelungen 

Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitäts- bzw. Gasversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer 

Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 Niederspannungsanschlussver-
ordnung bzw. § 18 Niederdruckanschlussverordnung). 

Bei Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Leistungen, wozu auch ungenaue oder verspätete Abrechnungen zählen, haftet AVU nach den gesetzlichen Best-

immungen. 

Lieferantenwechsel 

Der Wechsel des Kunden von AVU zu einem anderen Lieferanten ist unentgeltlich möglich. Hierzu sind lediglich die fristgemäße Kündigung sowie der 

rechtzeitige Abschluss eines neuen Liefervertrages durch den Kunden erforderlich. 

Wartungsdienste 

Die AVU bietet keine Wartungsdienste an. 

Streitbeilegung 

Zur Beilegung von Streitigkeiten können Verbraucher im Sinne des § 13 BGB (nicht gewerbliche oder industrielle Letztverbraucher) ein Schlichtungsverfah-

ren bei der Schlichtungsstelle ENERGIE beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass der Kundenservice unseres Unternehmens kontaktiert wurde und innerhalb 

von vier Wochen keine beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: AVU, An der Drehbank 18, 58285 

Gevelsberg. Unser Unternehmen ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind 

derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, E-Mail: info@schlichtungs-

stelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de. 
Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, 

Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 01805/101000, Telefax: 030/22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.  

Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die 
Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienst-leistungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an den 

Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.eu-

ropa.eu/consumers/odr/. 
Zur Beilegung von Streitigkeiten, die Verbraucherverträge über die Belieferung mit Wasser betreffen, nimmt die AVU am Schlichtungsverfahren der Allge-

meinen Verbraucherschlichtungsstelle teil. Voraussetzung hierfür ist, dass die AVU im Vorfeld kontaktiert und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung 

gefunden wurde. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger 
Str. 8, 77694 Kehl am Rhein; Tel.: 07851/7957940; Fax: 07851/7957941; E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de; www.verbraucher-schlichter.de 

mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de
mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de
file://///www.schlichtungsstelle-energie.de
mailto:verbraucherservice-energie@bnetza.de
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:mail@verbraucher-schlichter.de
http://www.verbraucher-schlichter.de/


 

 

Standardisierte Begriffserklärungen 

 

Abschlag Teilzahlung bzw. Anzahlung auf die bereits geleisteten Energielieferungen. Die Höhe des Ab-
schlages orientiert sich an dem zu erwartenden Energieverbrauch auf Basis des Verbrauchs im 

vorherigen Abrechnungszeitraum. 

Blindarbeit Anteil der elektrischen Energie, der nicht in Nutzenergie umgewandelt wird, sondern beim Auf-

bau elektromagnetischer und elektrischer Felder verbraucht wird. Die Blindarbeit wird in kvarh 
angegeben. Überschreitet die Blindarbeit eine bestimmte Grenze, kann sie zusätzlich in Rech-

nung gestellt werden. 

Grundpreis Preis für Leistungen, die unabhängig vom Energieverbrauch entstehen. 

Konzessionsabgabe Entgelt an die Kommune für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen durch Versor-
gungsleitungen. 

KWK-Umlage Fördert die ressourcenschonende gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme. Die aus dem 

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) entstehenden Belastungen werden bundesweit auf die 
Letztverbraucher umgelegt. 

Leistungspreis Für die in Anspruch genommene Leistung in Kilowatt (kW) wird je nach Vereinbarung ein 

Leistungspreis in Rechnung gestellt. 

Lieferstelle (Marktlokation) Ort, an dem die Energielieferung erbracht wird. 

Identifikationsnummer der Marktlokation (MaLo – 
ID) 

dient der eindeutigen Identifizierung einer Marktlokation (Verbrauchsstelle, Wohnung oder Ein-
speisestelle) 

Identifikationsnummer der Messlokation Dient der eindeutigen Identifizierung einer Messlokation (Messeinrichtung). 

Messstellenbetrieb Umfasst Einbau, Betrieb und Wartung von Messeinrichtungen, die Ab- und Auslesung der Mes-

seinrichtung und die Weitergabe der Daten an die Berechtigten sowie die Plausibilisierung und 

Ersatzwertbildung. 

Netzbetreibernummer Dient der eindeutigen Identifikation des örtlichen Verteilnetzbetreibers, an dessen Netz die Lie-

ferstelle angeschlossen ist. 

Netzentgelte Entgelte für den Transport und die Verteilung der Energie sowie die damit verbundenen Dienst-

leistungen einschließlich bestimmter staatlicher Abgaben, die mit den Netzentgelten erhoben 

werden. 

Offshore-Netzumlage Sichert Risiken der Anbindung von Offshore-Windparks an das Stromnetz ab; die daraus entste-
henden Belastungen werden bundesweit auf die Letztverbraucher umgelegt. 

Stromkennzeichnung Informiert über die Herkunft des bezogenen Stroms (Energiemix) und dessen Umweltauswir-

kungen; sie ist gesetzlich vorgeschrieben. 

Stromsteuer / Energiesteuer Eine durch das Stromsteuergesetz geregelte Steuer auf den Energieverbrauch. 

Umlage abschaltbare Lasten Dient auf der Grundlage des § 13 Abs. 4a und 4b EnWG der Versorgungssicherheit durch die 

Förderung abschaltbarer Verbrauchseinrichtungen. 

Verbrauch (kWh) Die in Anspruch genommene Arbeit und wird in Kilowattstunden (kWh) ausgewiesen. 

Verbrauchspreis oder Arbeitspreis Bezeichnet den Preis für eine in Anspruch genommene Kilowattstunde Energie. 

§ 19 Strom-NEV-Umlage Finanziert die entgangenen Erlöse von Stromnetzbetreibern, die wegen der Gewährung redu-
zierter Netzentgelte für atypische und stromintensive Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Strom-

netzentgeltverordnung (Strom-NEV) entstehen. Die entgangenen Erlöse werden bundesweit auf 

die Letztverbraucher umgelegt. 

 

 

Detaillierte Informationen zu den Konditionen unserer Produkte finden Sie auf dem jeweiligen Vertragsformular. 


